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18 Abs. 1 AWG:

„Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer einem Verfügungsverbot über 
eingefrorene […] wirtschaftliche Ressourcen eines im Amtsblatt der […] Europäischen Union
veröffentlichten unmittelbar geltenden Rechtsaktes zuwiderhandelt […].” 

„Ordnungswidrig handelt, wer eine in […] 18 Absatz 1 […] bezeichnete Handlung fahrlässig begeht.“

„Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der Absätze 1, 3 Nummer 1 Buchstabe a und des Absatzes 4 
Satz 1 Nummer 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro […] geahndet werden.“ 
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BAFA: administrative Umsetzung von 
Embargos bezüglich Güter

Deutsche Bundesbank –
Servicezentrum Finanzsanktionen: 

administrative Umsetzung Finanzmittel
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➢ die Embargomaßnahmen der EU zur Bekämpfung des Terrorismus (vgl. Aufzählung in Art. 74 Abs. 2 
Nummern 1-3 und 6 AWV) 

➢ gegen die Verbreitung und den Einsatz chemischer Waffen [Verordnung (EU) 2018/1542] oder 

➢ gegen Cyberangriffe, die die Union oder ihre Mitgliedstaaten bedrohen [Verordnung (EU) 
2019/796] 





• Einfriergebot

• Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen 
Ressourcen

Verfügungsverbot

• Verbot zur Verfügungstellung von Geldern 
oder wirtschaftliche Ressourcen an GelisteteBereitstellungsverbot



Bereitstellungsverbot:

„Den in Anhang I aufgeführten natürlichen 
Personen oder mit diesen in Verbindung 
stehenden natürlichen oder juristischen 
Personen [!!!], Einrichtungen oder 
Organisationen dürfen weder unmittelbar 
noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche 
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden 
oder zugute kommen.“ – Art. 2 Abs. 2 VO

Einfriergebot:

„Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen 
Ressourcen, die Eigentum oder Besitz von in 
Anhang I aufgeführten natürlichen Personen 
oder mit diesen in Verbindung stehenden 
natürlichen oder juristischen Personen, 
Einrichtungen oder Organisationen sind oder von 
diesen gehalten oder kontrolliert werden, 
werden eingefroren.“ – Art. 2 Abs. 1
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➢ Liste enthält sämtliche Personen, Organisationen und Einrichtungen gegenüber denen 
Finanzsanktionen – aufgrund von EU-Recht – bestehen

➢ Consolidated Financial Sanctions List (CFSP)

➢ Regelmäßige Aktualisierung

➢ Zugang über die Financial Sanctions Database (Registrierung)

➢ abrufbar unter: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en



➢ Internetangebot des Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen

➢ Recherchetool zur Prüfung personenbezogener Finanzsanktionen

➢ durchsucht wird die Consolidated Financial Sanctions List (CFSP)

➢ abrufbar unter: www.finanz-sanktionsliste.de



abrufbar unter:
https://www.bafa.de/SharedDoc
s/Downloads/DE/Aussenwirtsch
aft/afk_embargo_uebersicht_lae
nderbezogene_embargos.pdf?__
blob=publicationFile&v=13
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➢ Listung in Anhang XIV

➢ Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESCHECONOMBANK 
(VEB), VTB Bank





Their assets are blocked and U.S. persons are generally prohibited from dealing 
with them.”

−



➢ US-Staatsbürger und US-Greencardholder – unabhängig von ihrem Aufenthaltsort (!)

➢ Juristische Personen mit Sitz in den USA, US-Niederlassungen und Büros von Nicht-US-
Gesellschaften

➢ Niederlassungen von US-Unternehmen außerhalb der USA

→



→

→
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EU-
Sanktionen

US-
Sanktionen
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http://www.bwb-law.de/

